
 

Zentraler Wahlausschuss 
des 66. Studierendenparlaments 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Vorgaben zu Logos der Wahllisten für 
die Wahlen im Sommersemester 2024 
 
 
 
Zur Einreichung von Logos für Wahllisten gelten folgende Richtlinien: 
 

1. Das Logo ist entweder Schwarz-Weiß oder einfarbig auf transparentem Hinter-
grund 

2. Es werden nur Dateien akzeptiert, die in Microsoft Excel als Bild eingefügt 
werden können 

3. Das Logo muss rechtlich zulässig sein. Insbesondere verbotene Zeichen und 
Symbole werden nicht abgedruckt. 

4. Das Logo darf keine irreführende Ähnlichkeit zu nicht assoziierten Gruppen, 
Organisationen oder konkurrierenden Wahllisten haben. 
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Letzte Aktualisierung: 
Montag, 6. Mai 2024 
 

mailto:zwa.2024@uni-muenster.de
http://www.stupa.ms/zentraler-wahlausschuss/

